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Art 1Art 1Art 1Art 1     
    

NAME DES VEREINSNAME DES VEREINSNAME DES VEREINSNAME DES VEREINS    

1.1  
Name 

Der Turnverein Elgg ist ein Verein im Sinne von Art 60ff ZGB 
 
 

1.2  
Sitz 

Rechtsdomizil des Vereins ist die Gemeinde Elgg 

 
 
Art 2Art 2Art 2Art 2     ZWECK DES VEREINSZWECK DES VEREINSZWECK DES VEREINSZWECK DES VEREINS    

    
2.1  
Zweck 

Der Verein 
• pflegt das Turnen aller Alters- und Fähigkeitsstufen und fördert 

die  entsprechenden Ausbildungs-, Wettkampf- und 
Spielmöglichkeiten 

• koordiniert die Aktivitäten seiner Riegen 
• fördert die Kameradschaft und Geselligkeit unter seinen 

Mitgliedern 
• ist politisch und konfessionell neutral 
 

2.2  
Zugehörigkeit 

Der Verein und seine Riegen ist Mitglied des Zürcher Turnverbandes 
(ZTV), der dem Schweizerischen Turnverband (STV) angehört. Der Verein 
und seine Riegen unterstellt sich deren Statuten und Reglementen. 
 

 
 
Art 3Art 3Art 3Art 3     VEREINSSTRUKTURVEREINSSTRUKTURVEREINSSTRUKTURVEREINSSTRUKTUR    

    
3.1  
Bestand, Riegen 

Dem Verein gehören an 
• als selbständige Riegen: Männerriege, Faustball Elgg 
• als unselbständige Riege, direkt dem VS unterstellt: 

Jugendriege 
• als Untersektion: Jodler-Doppelquartett des TV Elgg 
 

3.2 Riegengründungen Weitere Riegen können auf Antrag des VS durch Beschluss der GV 
gebildet werden. 
 

3.3 
Riegenstatus 

Die selbständigen Riegen haben eigene Statuten und/oder 
Reglemente, die der Genehmigung des VS unterliegen. Diese dürfen 
den Statuten und Reglementen des Vereins nicht widersprechen. 
Die selbständigen Riegen verwalten sich selbst gemäss ihren eigenen 
Vereinsstatuten und –reglementen. 
 

 
 
Art 4Art 4Art 4Art 4     MITGLIEDSCHAFT UND ERNENNUNGENMITGLIEDSCHAFT UND ERNENNUNGENMITGLIEDSCHAFT UND ERNENNUNGENMITGLIEDSCHAFT UND ERNENNUNGEN    

    
4.1 
Mitgliederkategorien 

Der Verein umfasst folgende Mitgliederkategorien: 
• Aktivmitglieder                    •   Freimitglieder 
• Ehrenmitglieder                   •   Passivmitglieder 
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4.2 
Stimm- und  
Antragsrecht 

Alle Mitglieder sind stimmberechtigt und haben das Recht, 
Anträge zu stellen. Alle Mitgliederkategorien sind gemäss 
Weisungen des STV der nächsthöheren Instanz zwecks 
Registrierung zu melden.  
 

4.3 Aktivmitglied Aktivmitglied kann werden, wer das 15. Altersjahr zurückgelegt 
hat. 
 

4.4  
Freimitglied 

Als Freimitglied werden durch die GV Aktivmitglieder ernannt, 
die  

• aktiv 15 Jahre im Verein geturnt haben oder 
• als Zugezogene 15 Jahre in einem Turnverein aktiv 

geturnt haben, wovon mindestens 6 Jahre im TV Elgg, 
oder 

• sich um den Verein besonders verdient gemacht haben. 
 

4.5 
Ehrenmitglied 

Als Ehrenmitglied werden durch die GV Mitglieder oder 
Personen ernannt, welche sich um den Verein ganz 
ausserordentlich verdient gemacht haben. 
 

4.6 
Ernennungen 

Die Vorschläge zur Ernennung gehen von den Riegenvorständen 
oder den einzelnen Stimmberechtigten an den VS zur Beratung 
und allfälliger Antragstellung an die GV. 
 

4.7  
Passivmitglied 

Passivmitglied kann werden, wer sich für die Sache des Turnens 
interessiert und den Verein finanziell unterstützt. 
 

4.8 
Streichung 

Mitglieder, die ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem 
Verein nicht erfüllen oder sonst kein Interesse mehr am Verein 
zeigen, können auf Antrag des VS, durch die GV von der 
Mitgliederliste gestrichen werden. Die Streichung von 
Passivmitgliedern liegt in der Kompetenz des VS. 
 

4.9 
Ausschluss 

Mitglieder, welche die Statuten und Reglemente des Vereins 
oder der Verbände vorsätzlich oder gröblich verletzen oder sich 
der Vereins-mitgliedschaft als unwürdig erweisen, können durch 
GV-Beschluss ausgeschlossen werden. Die betreffenden 
Mitglieder sind von den Sanktionen schriftlich in Kenntnis zu 
setzen. 
 

4.10 
Versicherungspflicht 

Der Beitritt zur Sportversicherungskasse (SVK) des STV ist für 
alle turnenden Mitglieder im Sinne der Statuten des STV und 
des Reglements der SVK des STV obligatorisch. 
 

4.11 
Eintritt/Austritt 

Die Riegen regeln die Riegenmitgliedschaft nach ihren eigenen 
Reglementen, melden jedoch die Ein- und Austritte an den VS 
zwecks Etatführung. Der Übertritt von einer Mitgliederkategorie 
in eine andere kann jederzeit erfolgen.  
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4.12 
Vereinsinteressen 

Die Mitglieder sind ferner verpflichtet, die Statuten zu 
beachten, die Interessen des Vereines zu wahren und Beschlüsse 
zu respektieren sowie 
sich den Anordnungen der Vereinsleitung zu unterziehen. 
 

 
 
5555    
    

ORGANEORGANEORGANEORGANE    

5.1 
Organe 

Die Organe des Vereins sind 
• Generalversammlung (GV) 
• Vereinsversammlung (VV) 
• Turnstand (TS) 
• Vorstand (VS) 
• Revisoren 

 
 
 
Art 6Art 6Art 6Art 6     
    

GENERALVERSAMMLUNGGENERALVERSAMMLUNGGENERALVERSAMMLUNGGENERALVERSAMMLUNG    

6.1  
Termin 

Das oberste Organ ist die GV. Sie findet im ersten Quartal eines 
neuen Kalenderjahres statt. 
 

6.2  
Einberufung 

Die Einladung zur GV erfolgt durch den VS, mit Bekanntgabe der 
Traktanden durch Zirkular oder amtliches Publikationsorgan. Diese 
hat mindestens 14 Tage vor der Versammlung zu erfolgen. 
 

6.3 
Beschlussfähigkeit 

Die gemäss 6.2 einberufene GV ist beschlussfähig, wenn 
mindestens die Hälfte der SVK-pflichtigen Mitglieder der 
Aktivsektion anwesend ist.  
 

6.4 
Geschäfte  

Der GV obliegen folgende Geschäfte: 
• Appell 
• Wahl der Stimmenzähler 
• Genehmigung des Protokolls der letzten GV 
• Mutationen 
• Abnahme der Jahresberichte des Vereins und der Riegen 
• Abnahme der Jahresrechnung des Vereins 
• Anträge 
• Festsetzung der Mitgliederbeiträge und Genehmigung des 

Budgets 
• Festsetzung des Jahresprogramms 
• Wahl des Präsidenten 
• Wahl der übrigen Mitglieder des VS 
• Wahl der Turn- und Jugileiter 
• Wahl der Revisoren 
• Wahl des Fähnrichs 
• Ehrungen und Ernennungen 
• Statutenrevisionen 
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6.5 
Eingabefrist Anträge 

Anträge an die GV sind mindestens 30 Tage vorher schriftlich an 
den VS einzureichen. 
 

6.6  
Ausserordentliche GV 

Die Einberufung einer ausserordentlichen GV kann vom VS oder 
von einem Fünftel der stimmberechtigten Mitglieder unter 
Bezeichnung der zu behandelnden Traktanden verlangt werden.  
 

6.7  
Wahlen und 
Abstimmungen 

Über die Vereinsgeschäfte und Wahlen wird in offener Abstimmung 
entschieden. Eine geheime Abstimmung oder Wahl kann von einem 
Fünftel der anwesenden Stimmberechtigten verlangt werden.  
Bei allen Abstimmungen, mit Ausnahme von Ausschlüssen, 
Wiederer-wägungsanträgen und Statutenrevisionen, für welche 
eine 2/3-Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten notwendig 
ist, entscheidet das relative Mehr. Bei Wahlen ist im ersten 
Wahlgang das absolute, im zweiten Wahlgang das relative Mehr 
erforderlich. Der Präsident hat den Stichentscheid.  
 

 
 
Art 7Art 7Art 7Art 7     
    

VEREINSVERSAMMLUNGVEREINSVERSAMMLUNGVEREINSVERSAMMLUNGVEREINSVERSAMMLUNG    

7.1 
Einberufung 

Die VV wird nach Bedarf vom VS oder von einem Fünftel der 
Mitglieder (ohne Passive) einberufen und behandelt alle laufenden 
Vereinsgeschäfte, soweit diese nicht in die Kompetenz des VS 
fallen. Die Einladung zur VV erfolgt mindestens 7 Tage vorher 
durch Zirkular oder amtliches Publikationsorgan.  
 

7.2 
Beschlussfähigkeit 

Die so einberufene VV ist beschlussfähig, wenn mindestens 1/3 der 
SVK-pflichtigen Mitglieder anwesend ist.  
 

 
 
Art 8Art 8Art 8Art 8     
    

TURNSTANDTURNSTANDTURNSTANDTURNSTAND    

8.1 
Einberufung 

Dringend zu fassende Beschlüsse über rein turnerische Fragen 
sowie die Beteiligung an Anlässen können dem Turnstand zur 
Entscheidung vorgelegt werden.  
 

8.2 
Zusammensetzung, 
Beschlussfähigkeit 

Der Turnstand setzt sich aus Aktivmitgliedern (inkl. Turnende Frei- 
und Ehrenmitglieder) zusammen und ist 3 Tage im voraus 
anzukündigen. Er ist beschlussfähig, wenn mindestens 1/3 der SVK-
pflichtigen Mitglieder anwesend ist.  
 

 
  
Art 9Art 9Art 9Art 9     
    

VORSTANDVORSTANDVORSTANDVORSTAND    

9.1 
Zusammensetzung 
 

Der VS setzt sich zusammen aus: 
• Präsident 
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9.2 Wahlen 
 

• Vizepräsident 
• Oberturner 
• Chef Jugend 
• Aktuar 
• 1. Kassier 
• 2. Kassier 
• Beisitzer und Materialverwalter 

 
In geraden Jahren werden gewählt: Vizepräsident, Oberturner, 1. 
Kassier, Beisitzer und Materialverwalter. In ungeraden Jahren 
werden gewählt: Präsident, Chef Jugend, Aktuar, 2. Kassier. 
Durch Beschluss der GV können Chargen zusammengelegt oder der 
Vorstand erweitert werden. Jede unselbständige Riege muss 
vertreten sein. Alle Mitglieder sind in den Vorstand wählbar, jedoch 
nur die Aktivmitglieder zur Annahme eines Amtes verpflichtet. Die 
Mehrzahl des Vorstandes muss aus Aktivmitgliedern (inkl. Turnende 
Frei- und Ehrenmitglieder) bestehen.  
 

9.3 
Einberufung 

Der Vorstand besammelt sich, wenn es der Präsident oder die 
Mehrheit der Vorstandsmitglieder als notwendig erachtet. Der VS ist 
bei der Anwesenheit der Mehrheit seiner Mitglieder beschlussfähig. 
 

9.4 
Zeichnungs- 
berechtigung 

Der Vorstand vertritt den Verein nach aussen. Der Präsident und/oder 
Vizepräsident zeichnet zu Zweien mit dem Aktuar und/oder Kassier 
rechtsverbindlich. Für Wertschriftenanlagen und Transaktionen 
zeichnen der Präsident und der Kassier zu Zweien. Für Kasse, 
Postscheck und Bankkontokorrent hat der Kassier Einzelunterschrift.  
 

9.5 
Verantwortung 

Der Vorstand ist verantwortlich dass die obligatorischen Anlässe des 
ZTV (Delegiertenversammlung, Regionenkonferenzen, Kurse usw.) 
besucht werden.  
 

9.6 
Präsident 

Der Präsident leitet die Versammlungen, Sitzungen und Turnstände, 
vertritt den Verein nach aussen, sorgt für die Vollziehung der 
Vereinsbeschlüsse und erstattet der Generalversammlung einen 
schriftlichen Jahresbericht. Er führt gemeinsam mit dem Aktuar oder 
Kassier die rechtsverbindliche Unterschrift des Vereins.  
Bei unentschiedenen Abstimmungen innerhalb VS, GV, VV oder TS 
hat der Präsident den Stichentscheid, zusätzlich zu seinem 
Stimmrecht. 
 

9.7 
Vizepräsident 

Der Vizepräsident übernimmt bei Verhinderung des Präsidenten 
dessen Funktionen und unterstützt ihn in der Leitung der 
Vereinsgeschäfte.  
 

9.8 
Oberturner 

Die Obliegenheiten des Oberturners sind: 
• Koordination aller turnerischen Trainings- und 

Wettkampfbereiche 
• Vorschläge an den VS über Beteiligung an Wettkämpfen, 

Meisterschaften und Turnfesten 
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• Einreichen des turnerischen Jahresprogramms an den VS 
zuhanden der GV 

• Stellvertretung Chef Jugend 
 

9.9 
Chef Jugend 
 

Der Chef Jugend führt und koordiniert den Bereich Jugend und hat 
alle dazu nötigen Kompetenzen. Er hat der GV des Vereines einen 
schriftlichen Jahresbericht vorzulegen. Ihm obliegt die 
Verantwortung für das Amt des J+S-Coaches. Er ist Stellvertreter des 
Oberturners.  
 
 

9.10 
Aktuar 

Der Aktuar erledigt die Vereins-Korrespondenz sowie den Versand 
von Einladungen, Rundschreiben etc. im Auftrag des VS. Er führt 
ferner das Protokoll von Versammlungen, Sitzungen und 
Turnständen, sowie die Mitgliederetats.  
 

9.11 
1. Kassier 

Der 1. Kassier  führt die Vereinsbuchhaltung und verwaltet das 
Vermögen. Er erstellt zu Handen der GV die Jahresrechnung und das 
Budget. Ferner besorgt er den Einzug aller Mitgliederbeiträge.  
 

9.12 
2. Kassier 

Der 2. Kassier unterstützt den ersten und ist sein Stellvertreter. Er 
führt zudem die Reise- sowie eine Freud- und Leidkasse.  
 

9.13 
Beisitzer  
Materialverwalter 

Der Materialverwalter führt das genaue Inventar und sorgt für 
Aufbewahrung und Instandstellung des Materials. Ihm obliegt zudem 
die Verantwortung für das Vereinsarchiv.  
 

 
 
Art 10Art 10Art 10Art 10    
    

KOMMISSIONENKOMMISSIONENKOMMISSIONENKOMMISSIONEN    

10.1 
Kommissionen 

Zur Erfüllung spezieller Vereinsangelegenheiten können von der GV 
Kommissionen gewählt werden. Diese sind dem VS sowie der GV 
Rechenschaft schuldig.  
 

 
 
Art 11Art 11Art 11Art 11    
    

REVISORENREVISORENREVISORENREVISOREN    

11.1 
Zusammensetzung 

Die GV wählt 3 Rechnungsrevisoren im gestaffelten Rhythmus für die 
Amtszeit von 3 Jahren. Eine Wiederwahl ist in Ausnahmefällen möglich.  
 

11.2 
Aufgaben 

Die Revisoren prüfen die Jahresrechnung und Bilanz des Vereins, 
allfällige Fonds, Kassen von Kommissionen und Abrechnungen von 
Festanlässen. Sie erstatten der GV einen schriftlichen Bericht und 
stellen die entsprechenden Anträge an die GV. 
 

 
 
Art 12Art 12Art 12Art 12    
    

VERWALTUNGVERWALTUNGVERWALTUNGVERWALTUNG    
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12.1 
Protokoll 

Über alle Versammlungen, Sitzungen und Turnstände ist ein Protokoll zu 
führen. 
 

12.2 
Archiv 

Der Verein unterhält ein Archiv zur Aufbewahrung aller wichtigen 
Aktenstücke und Gegenstände.  
 

 
 
 
 
 
Art 13Art 13Art 13Art 13    
    

FINANZENFINANZENFINANZENFINANZEN    

13.1  
Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr schliesst jeweils auf den 31. 12. 
 
 

13.2 
Einnahmen 

Die Einnahmen des Vereins bestehen insbesondere aus: 
• Mitgliederbeiträgen 
• Erträgen des Vereinsvermögens 
• Erlös von Veranstaltungen 
• Freiwilligen Beiträgen und Schenkungen 

 
13.3 
Ausgaben 

Die Ausgaben des Vereins bestehen insbesondere aus: 
• Verbandsbeiträgen, Versicherungsprämien und 

Zeitschriftenabonnementen 
• Verwaltungskosten 
• Turnbetriebskosten 
• Kostenbeiträgen an Riegen und Einzelturner für die 

Teilnahme an Wettkämpfen 
• Beiträgen an Riegen zwecks Materialanschaffungen 
• Weiteren durch die GV oder die VV beschlossenen 

Ausgaben 
• Einer ausserordentlichen Ausgabenkompetenz des VS, die 

jeweils von der GV zu beschliessen ist.  
 

13.4 
Mitgliederbeiträge 

Die Art und Höhe der Mitgliederbeiträge werden durch die GV 
festgelegt. Von der Beitragspflicht gegenüber dem Verein sind ganz 
oder teilweise ausgenommen: 

• Ehrenmitglieder 
• Vorstandsmitglieder 
• Während des Vereinsjahres aufgenommene Mitglieder 

 
Der Mitgliederbeitrag beträgt für alle Mitgliederkategorien in 
jedem Falle maximal Fr. 200.00 bis zu dessen Änderung durch die 
GV. 
 

13.5 
Haftbarkeit 

Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet dieser mit seinem 
ganzen Vermögen. Eine persönliche Haftung der Mitglieder ist 
ausgeschlossen, ausgenommen strafbare Handlungen.  
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13.6 
Vermögensanlage 

Das Vereinsvermögen ist sicher und zinsbringend anzulegen. Die VV 
oder GV beschliesst auf Antrag des VS über die Vermögensanlagen.  
 

13.7 
Errichtung von Fonds 
und Stiftungen 

Der Verein kann für bestimmte Zwecke Fonds errichten. Über die 
Errichtung, Verwaltung und Aufhebung beschliesst die GV, sofern 
keine besonderen Stiftungsbestimmungen bestehen. 
Die Fonds sind nicht Bestandteil der Vereinsrechnung. Diese 
müssen gesondert verwaltet und ausgewiesen werden und in der 
Bilanz ersichtlich sein. 
 

 
 
 
Art 14Art 14Art 14Art 14    
    

REVISIONSREVISIONSREVISIONSREVISIONS----     UND VOLLZUGSBESTIMMUNGENUND VOLLZUGSBESTIMMUNGENUND VOLLZUGSBESTIMMUNGENUND VOLLZUGSBESTIMMUNGEN    

14.1 
Revisionen 

Änderungen einzelner Artikel der Statuten oder eine Totalrevision 
können nur an einer GV mit einer 2/3 Mehrheit der anwesenden 
Stimmberechtigten vorgenommen werden. Sie bedürfen der 
Genehmigung durch den Zürcher Turnverband.  
 

14.2 
Auflösung des  
Vereins 

Die Auflösung des Vereins oder einer Riege kann nur an einer zu diesem 
Zweck einberufenen ausserordentlichen GV mit einer Mehrheit von 4/5 
der anwesenden Stimmberechtigten beschlossen werden. 
 

14.3 
Vermögensver-
wendung bei Vereins-
auflösung 

Bei einer Auflösung des Vereins ist das gesamte Vermögen inkl. den 
Fonds dem Zürcher Turnverband treuhänderisch zu übergeben, bis sich 
wieder ein neuer Verein mit dem gleichen Sitz und Zweck bildet. Der 
neue Verein muss dem STV und dessen Verbänden angeschlossen sein. 
Im übrigen gelten die Statuten des Zürcher Turnverbandes. Wird innert 
15 Jahren kein gleichartiger Verein gebildet geht das Vermögen in den 
Besitz des ZTV über.  
 

14.4 
Vermögensver-
wendung bei Riegen-
auflösung 
 

Muss eine Riege des Vereins aufgelöst werden, geht deren Vermögen zur 
treuhänderischen Verwaltung an den Verein.  
Wird innert 10 Jahren keine gleichartige Riege gebildet, geht das 
Vermögen in den Besitz des Vereins über. 
 

14.5 
Streitfälle 

Für alle Fälle, die nicht ausdrücklich in diesen Statuten festgelegt sind, 
gelten sinngemäss die Statuten des ZTV und die gesetzlichen 
Bestimmungen (ZGB Art 60ff).  
 

14.6 
frühere 
Bestimmungen 
 

Diese Statuten ersetzen diejenigen vom 01. Dezember 1988 mit 
Nachtrag vom 16. Januar 1998 
 

14.7 
Inkrafttreten 

Diese Statuten wurden an der ordentlichen GV vom 14. Januar 2005 
genehmigt und treten nach der Genehmigung durch den ZTV 
unverzüglich in Kraft.  
 

 
 Elgg, 14. Januar 2005 
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Für den Turnverein Elgg 
 
 
 
 
Der Präsident, Daniel Eigenmann   Der Aktuar, Andreas Rüsch 
 
Vorliegende Statuten wurden vom Zürcher Turnverband am 14. Januar 2005 genehmigt.  
 
 
Der Statutenverantwortliche, Ernst Brandenberger  
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Anhang IAnhang IAnhang IAnhang I     
    

REISEKASSENREGLEMENTREISEKASSENREGLEMENTREISEKASSENREGLEMENTREISEKASSENREGLEMENT    

A1.1 
Zweck 

Um den Besuch von Turnfesten, Turnfahrten und wichtigen Anlässen zu 
ermöglichen, besteht eine Reisekasse. Die Einlagen sind persönliches 
Eigentum des Einlegers.  
 

A1.2 
Einlagen 

Die Einlagen werden aus Arbeitseinsätzen für den Verein oder 
freiwilligen Beiträgen geleistet. 
 

A1.3 
Bezüge 

Bezüge können grundsätzlich nur vor Turnfesten und Vereinsanlässen 
gemacht werden. 
 

A1.4 
Kassenführung 
 

Die Reisekasse ist getrennt von der Vereinskasse zu führen, und die 
Einlagen sind zinstragend anzulegen. Die Reisekasse ist auf die 
Generalversammlung hin abzuschliessen und den Revisoren vorzulegen. 
Die Zinsen fallen der Vereinskasse zu. 
 

A1.5 
Verfügung Vorstand 

Der Vorstand kann zur Tilgung von Schulden eines Mitgliedes gegenüber 
dem Verein über dessen Guthaben verfügen. 
 

A1.6 
Änderung 
 

Dieses Reglement kann nur an einer GV mit einer 2/3 Mehrheit der 
anwesenden Stimmberechtigten geändert werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Reglement wurde durch die GV vom 14. Januar 2005 genehmigt. 
 
 
Für den Turnverein Elgg 
 
 
 
 
 
Der Präsident, Daniel Eigenmann    Der Aktuar, Andreas Rüsch 


